
 

 

CHECKLISTE 

Fluchtwege, Notausgänge 

Allgemeines 

 

Fluchtwege, Notausgänge und Notausstiege sind 
ständig freigehalten und können jederzeit benutzt 
werden. 

 

Notausgänge und Notausstiege, die von außen 
verstellt werden können, sind mit dem 
Verbotszeichen »Nichts abstellen oder lagern« 
gekennzeichnet und gegebenenfalls mit 
Abstandsbügeln für Kraftfahrzeuge gesichert. 

 
Im Verlauf des Fluchtweges gibt es keine Aufzüge.  

 

Gegebenenfalls (je nach Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung; z.B. bei Räumen > 200 m2) 
ist ein zweiter Fluchtweg eingerichtet. 

 

Im Verlauf des ersten Fluchtweges gibt es keine 
Fahrtreppen, Wendel- und Spindeltreppen, 
Steigleitern u.Ä. 

 

Sperreinrichtungen an Schrankenanlagen lassen sich 
schnell und sicher ohne besondere Hilfsmittel 
(Kraftaufwand maximal 150 N) in Fluchtrichtung 
öffnen.   
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